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  Stadt Karlsruhe, Schul- und Sportamt, 76124 Karlsruhe  Stadt Karlsruhe | Schul- und Sportamt 

   

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder 
an Schulen mit I-Net-Menue-System 
 

Abteilung Schulen 
Blumenstraße 2 a 
76133 Karlsruhe 

 
Sachbearbeitung: Marion Baumann, Zimmer: 022 
Telefon: 0721 133-4293, Fax: 0721 133-954197 

E-Mail: marion.baumann@sus.karlsruhe.de 
 

Haltestelle: S-Bahn Haltestelle Marktplatz 
 
  

8. Januar 2026 

      

Erhöhung des Elternbeitrages ab 1. Februar 2026 und neue Regelung 
Krankenessen ab 1. Januar 2026 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ergänzend zum Hinweis im I-Net-Menue möchten wir Sie über die Erhöhung des 

Elternbeitrages und eine Änderung im Krankheitsfall informieren. 

 

Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe hat im Rahmen des Gesamtkonzepts zur 

Haushaltssicherung beschlossen, den Elternbeitrag pro Schulmittagessen ab 1. Februar 

2026 auf 5,00 Euro zu erhöhen. Die Anpassung erfolgt, um die in den vergangenen Jahren 

deutlich gestiegenen Kosten für die Mittagsverpflegung zumindest teilweise aufzufangen. 

Trotz dieser Erhöhung bleibt die Pauschale weiterhin nicht kostendeckend – die Stadt trägt 

nach wie vor einen erheblichen Anteil der tatsächlichen Kosten.  

  

Im Krankheitsfall wurden bisher bestellte Mahlzeiten durch die Schulsekretariate storniert 

und der Elternbeitrag wurde den betroffenen Familien gutgeschrieben, obwohl die Stadt 

Karlsruhe die bestellten Mahlzeiten in voller Höhe bezahlen musste. Durch den aktuellen 

Haushaltssicherungsprozess kann die bisher im Rahmen einer freiwilligen Leistung 

durchgeführte kulante Handhabung allerdings nicht mehr fortgeführt werden. Wir bitten 

um Verständnis, dass die Stadt Karlsruhe ab Januar 2026 die Kosten für die sogenannten 

Krankenessen nicht mehr übernehmen wird. 

 

Dies bedeutet, dass im Krankheitsfall nach Ablauf der Stornierungsfrist der anteilige 

Elternbeitrag für das zu diesem Zeitpunkt bereits beim Caterer bestellte und in vielen Fällen 
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sogar bereits produzierte und angelieferte Mittagessen künftig von den Eltern selbst 

getragen werden muss.  

 

Nach der Krankmeldung über das Schulsekretariat wird das Mittagessen für den aktuellen 

Tag künftig nicht mehr von dort storniert. Das Geld kann nicht mehr gutgeschrieben 

werden. Vor 11 Uhr können Sie jedoch selbstständig im I-Net-Menue für den Folgetag 

stornieren (Ausnahme: das Stornoende für Montag ist um 11 Uhr des 

vorangegangenen Freitags).  

 

Die Handhabung von Stornierungen und Gutschriften in Fällen höherer Gewalt, bei 

Personalmangel, Streik etc. bleibt unverändert.  

 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
Annette Beer 
 


